
Gruppen-Unfallversicherung 
mit Wegrisiko 

 
Top-Schutz 

 
Die Versicherung erstreckt sich ausschließlich auf solche Unfälle, die die Versicherten der 
Ausübung Ihrer beruflichen Tätigkeit im Dienste des Versicherungsnehmers (JFGH) erleiden. 
Unfälle auf dem direkten Wege von der Wohnung zur Arbeitsstätte oder umgekehrt sind in 
die Versicherung eingeschlossen; der Versicherungsschutz entfällt jedoch, wenn dieser Weg 
ohne Zusammenhang mit dem Arbeits-(Dienst-)verhältnis unterbrochen oder verlängert wird. 
 
 
Versicherungssummen pro Person: 
 € 100.000,00 für dauernde Invalidität 
 € 10.000,00 für den Todesfall 
 € 3.000,00 für Unfallkosten (Heil-, Berge- und Rückholkosten) 
 
 

Progression 50/200 
 
Eine Leistung für dauernde Invalidität erfolgt nur dann, wenn der festgestellte Invaliditätsgrad 
50% erreicht oder übersteigt. Für einen Invaliditätsgrad unter 50% wird keine Leistung 
erbracht. 
Im Fall dauernder Invalidität wird die Leistung beim TOP-Schutz folgendermaßen bemessen: 
Der 50% übersteigende Teil des Invaliditätsgrades wird verdoppelt, ab 91%iger Invalidität 
leistet die Versicherung 200% der Versicherungssumme. 
 

Sofortunterstützung 
 
Für einen unfallbedingten, unmittelbar nach einem versicherten Unfall beginnenden und 
ununterbrochenen stationären Spitalaufenthalt wird eine Sofortunterstützung erbracht. 
 
Diese beträgt bei einer Spitalaufenthaltsdauer von 
mindestens 15 Tagen 0,50% 
mindestens 28 Tagen 1,00% 
der vereinbarten Versicherungssumme für dauernde Invalidität, maximal jedoch € 5.000,00. 
 
Die Sofortunterstützung erhält der Versicherte unabhängig von einer allenfalls zusätzlichen 
noch zustehenden Invaliditätsentschädigung. 
 
 

Kosmetische Operationen 
 
Die Versicherung ersetzt die aufgewendeten Kosten kosmetischer Operationen zur Behebung 
unfallbedingter Entstellungen bis zu 5% der für dauernde Invalidität vereinbarten 
Versicherungssumme, maximal jedoch € 5.000,00, soweit diese Kosten innerhalb von 3 
Jahren vom Unfalltag an gerechnet entstehen und soweit nicht von einem Leistungsträger 
(z.B.: Sozialversicherung,...) Ersatz zu leisten ist. 
 
 



 
Beilage:         
Soviel erhalten Sie beim jeweiligen Prozentsatz 
Invalidität:   
          
Beantragte 
Versicherungssumme: 100.000,00   
Invalidität Leistung Invalidität Leistung   

50% 50.000,00 84% 118.000,00   
51% 52.000,00 85% 120.000,00   
52% 54.000,00 86% 122.000,00   
53% 56.000,00 87% 124.000,00   
54% 58.000,00 88% 126.000,00   
55% 60.000,00 89% 128.000,00   
56% 62.000,00 90% 130.000,00   
57% 64.000,00 91% 200.000,00   
58% 66.000,00 92% 200.000,00   
59% 68.000,00 93% 200.000,00   
60% 70.000,00 94% 200.000,00   
61% 72.000,00 95% 200.000,00   
62% 74.000,00 96% 200.000,00   
63% 76.000,00 97% 200.000,00   
64% 78.000,00 98% 200.000,00   
65% 80.000,00 99% 200.000,00   
66% 82.000,00 100% 200.000,00   
67% 84.000,00    
68% 86.000,00    
69% 88.000,00    
70% 90.000,00    
71% 92.000,00    
72% 94.000,00    
73% 96.000,00    
74% 98.000,00    
75% 100.000,00    
76% 102.000,00    
77% 104.000,00    
78% 106.000,00    
79% 108.000,00    
80% 110.000,00    
81% 112.000,00    
82% 114.000,00    
83% 116.000,00    

        
 



 

Ein Auge 50% 

Geruchsinn 10% 

Geschmacksinn 10% 

Arm ab 
Schultergelenk 80% 

Daumen 20% 

Hand im 
Handgelenk 70% 

Bein bis Mitte des 
Unterschenkels 60% 

Bein bis unterhalb 
des Knies 65% 

Anderer Finger 5% 

Zeigefinger 10% 

Andere Zehe 2% 

Eine große Zehe 5% 

Ein Fuß 50% 

Bein über der Mitte des 
Oberschenkels 75% 

Bein bis zur Mitte des 
Oberschenkels 75% 

Arm bis unterhalb des 
Ellenbogengelenks 75% 

Arm bis oberhalb des 
Ellenbogengelenks 75% 

Stimme 30% 

Gehör beider 
Ohren 60% 

Gehör eines 
Ohres 15 % 


